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«Herausforderungmeistern,wennwirwollen»
Klima- und Innovationsgesetz,
Abstimmung am 18. Juni

Die erdgeschichtlich in Jahr-
millionen aufgetretenenKli-
maveränderungenwaren in
der Änderungsgeschwindigkeit
viel geringer als die Klima-
erwärmung seit Ende des
19.Jahrhunderts. Das sieht
man bei uns am schnellen
Gletscherschwund amdeut-
lichsten. Die verursachenden
Treibhausgase schnell zu
reduzieren, geht ambesten
über dieNutzung von Elektrizi-
tät anstelle vonÖl undGas.
Dabei hilft der höhereWir-
kungsgrad von Elektrizität
massgeblich.

DasGegnerkomitee ver-
wendet in seinen Energie-
News aus demKontext gerisse-
ne, einseitige Angaben einer
ETH-Studie, übertriebeneAus-
sagen über die Belastung der
Natur und vergleicht die
Schweizmit China und den
USA, stattmit ähnlich grossen
Ländernwie zumBeispiel
Dänemark. Die Schweiz, ein
Landmit solider Innovations-
kraft, kann technisch und
finanziell dieHerausforderun-
genmeistern, wennwir Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger

es wollen. Es gibtmehrwissen-
schaftliche Studien der ETH
und anderer Institutionen, die
dies bestätigen, als solche, die
dies bezweifeln.

Hansueli Bruderer, Arbon
Dr. sc. techn. ETH

Energiepolitik ist
nichtkonsequent
Wir sollen Strom sparen, denn
die elektrische Energie ist
knapp! Und obwohl wir jetzt
schon zuwenig Stromhaben,
sollen Autofahren oderHeizen
nur noch elektrischmöglich
sein. Undwie die Kehrtwen-
dung von der «schmutzigen
Energie» hin zum«sauberen
Strom» funktioniert, zeigt das
Parlament in einerMotion vom
2.Mai. Es sollen neue «Wär-
mekopplungsanlagen» gebaut
werden, diemit Gas oderÖl
elektrische Energie erzeugen.

Einerseits fordert das neue
Klimagesetz den konsequen-
ten Ausstieg aus den fossilen
Energieträgern, andererseits
beschliesst das Parlament den
Bau von neuenAnlagen, die
mit Öl undGas betrieben

werden. Diese Energiepolitik
ist nicht konsequent, schädlich
für das Klima und die Volks-
wirtschaft. DeshalbNein zum
Klimagesetz.

Ernst Züst, Rheineck
Architekt

Dasführtauf ein
Abstellgleis
Soll sich die Schweiz zurück-
lehnen und die anderen Län-
der das Klima schützen lassen?
Denn, so argumentiert die SVP,
die Schweiz trage nur etwa ein
Promille zur weltweiten Klima-
erwärmung bei. Da könnte ich
auch sagen: «Wenn ich als
einzigermeinenAbfall in den
Wald schmeisse und alle
andern ihn gebührenpflichtig
entsorgen, schadet das der
Umwelt nicht.»Dieses Argu-
ment ist lächerlich.

Diemeisten Länder unter-
stützen die Transformation der
Wirtschaft hin zu erneuerba-
ren Technologien. ZumGlück,
denn die Klimaerwärmung
muss unbedingt aufgehalten
werden. Nur die Schweiz soll
stur und ängstlich beimEner-

giemix des letzten Jahrhun-
derts bleiben und sich auf
keinen Fall weiterentwickeln.
Das führt auf ein Abstellgleis.
Nach und nachwerden uns die
Fachleute ausgehen, die noch
etwas von den veralteten
Systemen verstehen. Gas und
Öl aus denweit entfernten
Fördergebietenwürde immer
teurer.

Die Schweizmüsste ihren
technologischenRückstand
später unter grossenKosten
wieder aufholen.Wir sollten
deshalb dieWeichen jetzt in
die erneuerbare Richtung
stellen. Ja zumKlimaschutzge-
setz.

MarkusMauchle, St.Gallen

Vieles spricht
dafür
Was spricht eigentlich gegen
dieWahrheit: Der Klimawan-
del ist schon längst da. Die
Schweiz hat einen hohen
CO2-Ausstoss pro Kopf und sie
hat überaus gescheite Köpfe,
diemit Gesetzen und Innova-
tionenWesentliches zum
Klimaschutz leisten können.

Was spricht gegen die Energie-
wende: Damit endlich Abhän-
gigkeiten vomAusland und
Diktatoren verringert werden.
Damit endlich nochmehr
erneuerbare Energien zuge-
baut und effizient eingesetzt
werden.

Was spricht eigentlichgegen
dasÄndernvonRahmenbedin-
gungen, zumBeispiel einehohe
CO2-Bepreisung, pflanzenba-
siertesEssen fürKantinenund
Spitäler oder grosse zusammen-
hängendeNatur schützen (wie
inMontreal beschlossen) – so
wie esübrigensderArzt und
Kabarettist Eckart vonHirsch-
hausen sagt.

Was spricht gegenMass-
nahmenwie imKlimaschutz-
gesetz vorgesehen, damit
letztendlichwenigerMenschen
weltweit flüchtenmüssen. Und
schliesslich:Was spricht gegen
die Vision, «das zu schützen,
waswir leben», eine lebens-
werte Schweizmit Artenviel-
falt, klimafreundlicherMobili-
tät und Energiegewinnung,
damit gutes Lebenmit Spass
und kleinemRessourcenver-
brauchmöglich sein kann ?

Markus Bösch, Romanshorn
GrüneRomanshorn

Solaranlagen sind imVorteil
MitWindkraft erzeugter Strom
ist so sauber wie der von
Wasser oder der Sonne. Das
leuchtet ein und diese Strom-
erzeugungwird folgerichtig von
grüner, roter und naturorien-
tierter Seite begrüsst. Unter
den Befürwortern findenwir
unter anderemdie Bauwirt-
schaft. Hier liegt des Pudels
Kern. Die Erbauer kassieren
garantiert viel Geld, egal wie

gut das Kraftwerk funktioniert
und rentiert.

Für dieMaterialschlacht
müssen dieÖffentlichkeit und
Betroffene schauen: Trans-
porte, Verwüstung durch
Anfahrtswege und Sockel,
gross dimensionierte Beein-
trächtigung des Landschafts-
bildes.

Zudem sind die Apparate
viel zu kurzlebig und ihre

Entsorgung zu aufwendig.
Solaranlagen sind da imVor-
teil. Sie sind kleinräumig und
gut verteilt. Sonnenschein ist
berechenbarer alsWind.
DieÖffentlicheHand hat weni-
ger Kosten als fürWindkraft,
auchwenn sie wie für diese
die gesamtenKosten über-
nimmt.

Peter Fiechter, Herisau/Krinau

Ungerechte
Preiserhöhung
SBB rechnenmit höheren
Preisen,
Ausgabe vom 14. März

Als regelmässigerNutzer der
SBBmache ichmir Sorgen über
die steigenden Preise für
Bahntickets der zweiten
Klasse.Während die Preise
für Erstklassentickets gleich-
geblieben sind, haben sich die
Preise für Zweitklassentickets
in den letzten Jahren drastisch
erhöht. Ich fragemich, warum
die Preise für die erste Klasse
nicht im gleichenMasse gestie-
gen sindwie die Preise für die
zweite Klasse.

Ich verstehe, dass die
SBBmit der Inflation und den
steigendenKosten für den
Betrieb von Zügen und Infra-
struktur zu kämpfen hat. Aber
es scheint unfair, dass die
Preiserhöhungen nur für
diejenigen gelten, die sich kein
Erstklassenticket leisten kön-
nen. Als treuer Kunde der SBB
fühle ichmich enttäuscht und
unverstanden.Wenn die SBB
mit einer höheren Inflation
und höheren Betriebskosten
konfrontiert ist, sollte sie
gerechterweise die Preise für
alle Fahrgäste anpassen,
unabhängig davon, ob sie in
der ersten oder zweiten Klasse
reisen. Es ist unklar, warumdie
SBB sich entschieden hat, nur
die Preise für die zweite Klasse
zu erhöhen. Ich hoffe, dass die
SBB diese Angelegenheit noch
einmal überdenkt und in
Zukunft fairere Preise anbietet.
Als Kundewünsche ichmir,
dassmeine Bedürfnisse und
Interessen respektiert werden
und dass ich nicht dasGefühl
habe, benachteiligt zuwerden,
weil ichmir nur ein Ticket für
die zweite Klasse leisten kann.

Kristina Dodes, BazenheidLeserbild PetraMullis fotografierte.
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Renovation:KönnenwirdieKostensteuerlichabziehen?
Wohneigentum Vordrei Jahrenhabenwir ein älteresEinfamilienhausgekauft.Wir habendieses renoviert und
modernisiert. Zudemhabenwir energetischeVerbesserungenvorgenommenundaufdemDacheineSolaranlage
angebracht.Könnenwirdie entstandenenKostender Sanierungbei derEinkommenssteuer abziehen?

WerLiegenschaften hält,muss
die Einnahmendaraus als
Einkommen versteuern und
kanndie Liegenschaftsunter-
haltskosten vom steuerbaren
Einkommen abziehen. Als
Kosten für denLiegenschafts-
unterhalt gelten diewerterhal-
tendenAufwendungen, d. h.,
alle Aufwendungen,mit denen
der konkreteNutzungswert der
Liegenschaft erhaltenwird.

Darunter fallen die laufen-
denUnterhaltsarbeiten (z.B.
Wände streichen), Reparatur-
arbeiten (z. B. Reparaturen am
Dach) und der Ersatz von
Bauteilen oder eingebauten
Geräten (z. B. neue Fenster,
neuer Backofen). «Wertver-
mehrendeAufwendungen»
schaffen neueWerte und einen
höherenNutzungswert (z. B.
Anbau einesWintergartens,
Einbau einesDachfensters).
Sie sind bei der Einkommens-
steuer nicht abzugsfähig.

DieAufteilung derwerterhal-
tenden undwertvermehrenden
Aufwendungen erfolgt grund-
sätzlich nach objektiv-techni-
schenKriterien aufgrund einer
Einzelbetrachtung der getätig-
tenMassnahmen.Dabeiwer-
den jedes Bauteil und jeder
Bauschritt einzeln beurteilt.
EnthaltenAufwendungen
werterhaltende undwertver-
mehrendeKomponenten, ist

der abzugsfähigeTeil zu schät-
zen. Abziehbar sind auch die
Kosten denkmalpflegerischer
Arbeiten sowie Investitionen,
die demEnergiesparen und
demUmweltschutz dienen.

RenovierenEigentümer ihre
Liegenschaftenumfassend,
prüfendie Steuerbehörden
gestützt aufdie sogenannte
Neubaupraxis, obdas sanierte
Objekt«praktisch»oder«wirt-
schaftlich»einemNeubau
gleichkommt. Sie behandeln
Instandstellungen,Nutzungs-
änderungen,Umgestaltungen
oderModernisierungeneiner
Liegenschaft, die auf eine
grundlegendeNeugestaltung
hinauslaufen, gleichwie ein
Neubau.DieNeubaupraxiswird
zumTeil auf alleRenovationen
ausgedehnt, bei denenwesent-
licheBereichederLiegenschaft
mit relativ hohenKosten reno-
viertwerden.Bei ihrerAnwen-
dungwirdeineGesamtbetrach-

tungvorgenommen,undalle
Kostenwerdengesamthaft als
wertvermehrendundnicht
abzugsfähigbehandelt. Selbst
für energiesparendeMassnah-
menwirdkeinAbzuggewährt.

Praxisänderung
durchBundesgericht
DasBundesgericht hat diese
Praxis bis vor Kurzemge-
schützt. In einemGrundsatz-
urteil vom23. Februar 2023
(9C_677/2021) hat es nun aber
korrigierend eingegriffen und
eine Praxisänderung vorge-
nommen. Es hat die Anwen-
dung derwirtschaftlichen
Betrachtungsweise undder
Gesamtbetrachtung gemäss
Neubaupraxis aufgehoben.

InUmsetzung diesesUrteils
ist dieNeubaupraxis auf Ihre
Renovation nicht anwendbar
und sind dieKosten anhand
einer Einzelbetrachtung aufzu-
teilen: Alle Aufwendungen, die

nach objektiv-technischen
Kriterien derWerterhaltung
Ihrer Liegenschaft dienen, sind
von Ihrem steuerbarenEin-
kommen inAbzug zu bringen.
Auch abziehbar sindKosten der
Energiesparmassnahmen.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr. an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

Kurzantwort

Bei umfassenden Sanierungen
wurde bisher aufgrund der soge-
nannten Neubaupraxis eine Ge-
samtbetrachtung vorgenommen
und oft alle Kosten gesamthaft
als wertvermehrend und nicht ab-
zugsfähig behandelt. Das Bun-
desgericht hat nun eine Praxis-
änderung vorgenommen. (heb)

Barbara Sramek
Rechtsanwältin, eidg. dipl.
Steuerexpertin, Voser Rechts-
anwälte KlG Baden; www.voser.ch
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